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Wirtschaft

DÜSSELDORF, 11. Oktober. Vor genau
einem Jahr hat das Europäische Parla-
ment die überarbeitete Zahlungsdienste-
richtlinie angenommen. Sie bildet die
rechtliche Grundlage, um einen EU-wei-
ten Binnenmarkt für den Zahlungsver-
kehr zu schaffen. Entsprechend ist in ih-
rer Begründung viel von gleichen Wettbe-
werbsbedingungen und Verbraucher-
schutz die Rede. Doch inzwischen hat
sich gezeigt, dass Vereinheitlichung ver-
schärfte Regulierung bedeutet – und im
Detail viele Fragen offenbleiben.

Praktisch jedes Fehlverhalten ist straf-
rechtlich sanktioniert. Verwaltungsakte
der Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht (BaFin) sind vorläufig voll-
streckbar. Fast jeder, dem die Behörde ein
unerlaubtes Geschäft unterstellt, wird
von ihr an den öffentlichen Pranger ge-
stellt – die Website der Bafin. Das kommt
einer wirtschaftlichen Vernichtung
gleich. Dem Anliegen, für die Entwick-
lung eines integrierten Binnenmarktes
für sichere elektronische Zahlungen zu
sorgen, wird das Regelwerk auf diese Wei-
se nicht gerecht. Im Gegenteil. Die Kom-
bination von scharfen Sanktionen bei un-
genauer Regulierung schafft ein Klima
der Verunsicherung, das lähmend auf In-
novation und Fortschritt wirkt.

Verkauft ein Büdchen oder eine kleine
Tankstelle klassische Prepaidkarten, sol-
len diese „E-Geld-Agenten“ sein, mit
weitreichenden bürokratischen Folgen.
Auch jeder Online-Lieferdienst für Es-
sen, der von seinen Kunden Geld entge-
gennimmt, braucht grundsätzlich eine Li-
zenz als Zahlungsinstitut oder muss ein
solches in das Geschäftsmodell einbin-
den. Das ist kostspielig und führt dazu,
dass die Kunden der Online-Plattform
letztendlich dem Institut gehören. Die
Kreativität von Internet-Startups wird
hier in Bürokratie erstickt.

Gerade im Detail lässt die zweite Zah-
lungsdiensterichtlinie viele Fragen offen,
für die man sich im Rahmen einer aufwen-
digen Neufassung eine klare Stellungnah-
me gewünscht hätte. Hier sind der Gesetz-
geber und die BaFin gefordert, im Zuge
der Umsetzung in deutsches Recht für
mehr Rechtsklarheit zu sorgen.

Der Klärung bedürfen beispielsweise
die als Marketingwerkzeug beliebten Kun-

den- und Mitgliedskarten. Wenn man mit
diesen Karten bezahlen kann, ist damit in
der Regel ein Zahlungsdienst verbunden,
was eine Lizenz der BaFin erfordert. Es
gibt eine Ausnahme für sogenannte be-
grenzte Netze. Doch was ein begrenztes
Netz ist, wird gesetzlich nicht definiert.
Somit sind Anwender auf die Auslegung
der BaFin angewiesen. Diese bezieht den
Begriff nicht nur auf die Zahl der Unter-
nehmen, die diese Karte akzeptieren, son-
dern auch räumlich. Akzeptiert werden
eng abgesteckte Gebiete wie etwa Bahn-
höfe oder Einkaufszentren. Damit würde
eine Karte, die zum Beispiel in ganz
Frankfurt gilt, vom reinen Wortlaut her
ohne weiteres unter die Ausnahme des be-
grenzten Netzes fallen, nach Auslegung
der BaFin jedoch nicht mehr. Angesichts
solcher Unsicherheiten gerät gesetzestreu-
es Verhalten zum Glücksspiel – dessen
Einsatz in Anbetracht der angedrohten
Haftstrafe von bis zu fünf Jahren sehr
hoch ist.

Ein Beispiel für zu rigide Regulierung
ist die Einschränkung der Ausnahme für
Zahlungsvorgänge über Telekommunika-

tions- oder IT-Geräte auf Kleinstbetrags-
zahlungen. Die ehemals bestehende Aus-
nahme sah keine Betragsgrenzen vor, nun-
mehr gelten nur noch einzelne Zahlungs-
vorgänge bis 50 Euro und höchstens 300
Euro monatlich als Kleinstbeträge. Aus
den Rückmeldungen des Marktes – so die
Erwägungsgründe – ergäben sich keine
Belege dafür, dass sich diese bei den Ver-
brauchern beliebten Zahlungsvorgänge
zu einem allgemeinen Zahlungsvermitt-
lungsdienst entwickelt hätten. Dennoch
halten die Richtliniengeber die Einschrän-
kung der Ausnahme aufgrund einer in
den Mitgliedstaaten unterschiedlichen
Handhabung für geboten.

Beispiele wie diese ziehen sich durch
die gesamte Richtlinie und zeigen, dass es
mit vollmundig verkündeten Zielen nicht
getan ist. Wettbewerb und Verbraucher-
schutz benötigen auch gesetzgeberisches
Geschick und Augenmaß. Mit exzessiver
Regulierung ist niemandem geholfen.  
 GUSTAV MEYER ZU SCHWABEDISSEN
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entstehen. Leider trifft der EuGH keine
Aussage darüber, bis wann die Rech-
nung berichtigt werden muss.

Die zweite Entscheidung (C-516/14)
betrifft einen Hotelbetreiber in Lissa-
bon. Eine Anwaltskanzlei stellte dem
Hotelier juristische Dienstleistungen in
Rechnung über „Honorare für von Juni
bis zum heutigen Tage erbrachte juristi-
sche Dienstleistungen“. Die portugiesi-
schen Finanzbehörden versagten den
Vorsteuerabzug, weil in den Rechnun-
gen die erbrachten Dienstleistungen
nicht ausreichend detailliert beschrie-
ben waren. Obwohl der Hotelbetreiber
sodann detaillierte Beschreibungen der
erbrachten juristischen Dienstleistun-
gen vorlegte, durfte die Vorsteuer weiter-
hin von ihm nicht abgezogen werden.

Auch hier hat der EuGH den Vorsteu-
erabzug gewährt. Zwar sind die formel-
len Rechnungsangaben nicht erfüllt, wo-
bei das vorlegende portugiesische Ge-
richt hier noch das letzte Wort hat.
Gleichwohl dürfen die portugiesischen
Steuerbehörden den Vorsteuerabzug
nicht versagen, wenn sie über alle not-
wendigen Informationen verfügen.

Was sollten umsatzsteuerliche Unter-
nehmer nun beachten, wenn sie eine un-
vollständige oder fehlerhafte Rechnung
erhalten? Im Idealfall wird der Fehler be-
reits kurz nach Eingang der Rechnung
bemerkt. Hier sollte unverzüglich eine
ordnungsgemäße Rechnung angefordert
werden. Fällt der Mangel erst in der Be-
triebsprüfung auf, sollte noch während
dieser eine berichtigte Rechnung vorge-
legt werden. Ist dies nicht möglich, weil
etwa der Rechnungsaussteller nicht
mehr greifbar ist, sollte mit geeigneten
Unterlagen (etwa Verträge, Lieferschei-
ne, Protokolle, Stundenaufstellungen)
das Recht auf Vorsteuerabzug nachge-
wiesen werden. Sind diese Maßnahmen
während der laufenden Betriebsprüfung
nicht mehr zu bewerkstelligen, sollten
sie auch noch während eines Ein-
spruchs- oder Klageverfahrens möglich
sein. Eine eindeutige Aussage dahin-
gehend hat der EuGH leider nicht getrof-
fen.
 RONNY LANGER/OLIVER ZUGMAIER

Die Autoren sind Partner der Kanzlei Küffner
Maunz Langer Zugmaier.

BERLIN, 11. Oktober. Als EU-Kommissar
Günther Oettinger neulich Gast in der
Bundespressekonferenz war, saß er allein
auf dem Podium. Sein neues Telekommu-
nikationspaket wollte der Digitalkommis-
sar vorstellen. Von Roaming war die Rede,
von Datenschutz, Urheberrecht, dem
schnellen Mobilfunknetz 5G, von Glasfa-
serausbau, Industrie 4.0, Telemedizin und
dem automatisierten Fahren. Hätte sein
deutsches Pendant aus der Bundesregie-
rung auf der Bühne sitzen sollen, um bei
all diesen Themen mitzureden, wäre es
voll geworden. Denn Deutschland hat
zwar einen Kommissar nach Brüssel ent-
sandt, der für das Digitale in Europa zu-
ständig ist. In Berlin aber gibt es keinen In-
ternetminister.

Es gibt, je nach Zählart, bis zu sechs.
„Es stimmt“, sagte Oettinger, „mit Johan-
na Wanka spreche ich über digitale For-
schung und Robotik, mit Sigmar Gabriel
über den digitalen Binnenmarkt, mit Alex-
ander Dobrindt über die Netzinfrastruk-
tur, mit Thomas de Maizière über Daten-
schutz, mit Heiko Maas über Urheber-
recht und mit Monika Grütters über die
Kreativwirtschaft.“ Macht zusammen fünf
Ministerien plus eine Staatsministerin im
Kanzleramt. Im Zentrum stehen Verkehrs-
minister Dobrindt (CSU), dessen Ver-
kehrsministerium auch für die digitale In-
frastruktur zuständig ist, Wirtschaftsminis-
ter Gabriel (SPD) und Innenminister de
Maizière (CDU). Justizminister Maas
(SPD), Forschungsministerin Wanka
(CDU) und Staatsministerin Grütters
(CDU) kommen bei Bedarf hinzu.

der Telekom in Sachen Vectoring Exklusiv-
rechte zugebilligt hat.

Konstantin von Notz, Netzpolitiker der
Grünen-Fraktion im Bundestag, sieht eine
Diskrepanz zwischen dem, was gesagt,
und dem, was getan wird: „Wenn jedes
Mal ein Euro in den Breitbandausbau flie-
ßen würde, wenn in einer Rede das Wort
Digitalisierung auftaucht, hätten wir kein
Problem“, sagt er. Es sei zu wenig passiert
in der Legislaturperiode, es werde nur viel
geredet. „Alle entwerfen irgendwelche Di-
gitalisierungsstrategien, und die SPD be-
reitet im Wirtschaftsministerium schon
den Wahlkampf vor.“

Nicht zufrieden ist von Notz mit dem
Stand der Dinge beim Breitbandausbau,
mit dem Urheberrecht, den Datenschutz
und der Regulierung von datenbasierten
Geschäftsmodellen. „Beim Breitbandaus-
bau durfte Dobrindt sich zwar das Mes-
singschild an die Tür schrauben, aber
Geld hat er zunächst nicht bekommen.“ In-
zwischen allerdings sind vier Milliarden
Euro bis 2020 eingeplant. Von Notz aber
reicht das nicht. „Das klingt okay, aber es
ist massiv unehrgeizig, wenn man sieht,
was wir da für ein Entwicklungsland sind.
Das ist ein Infrastrukturthema, dafür
muss man Geld in die Hand nehmen.“
Vectoring sei ein schönes Geschäftsmo-
dell für die Telekom, notwendig aber sei
Glasfaser – „Fiber to the Bauernhof“, wie
von Notz es nennt.

Thomas Jarzombek (CDU), Vorsitzen-
der der Arbeitsgruppe Digitale Agenda
der Unionsfraktion, sieht dagegen jede
Menge Erfolge. „Ich bin mit vielem zufrie-
den, wenn auch nicht mit allem.“ Auf der
Haben-Seite sieht er das IT-Sicherheitsge-
setz, die diversen Förderprogramme und
Steueränderungen zugunsten von Start-
ups, die Datenschutzgrundverordnung
oder die höheren Fördermittel für den
Breitbandausbau. Handlungsbedarf sieht
er dagegen beim E-Government, der digi-
talen Verwaltung. Dass die Fördermittel
für den Breitbandausbau in die Taschen
der Telekom fließen, verneint Jarzombek.
Förderfähig sei nur neue Infrastruktur,
also etwa die Glasfaserleitung ins Dorf.

Diffuse Regeln für den Zahlungsverkehr
Die zweite Zahlungsdiensterichtlinie birgt Unsicherheit und harte Strafen
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dc. BERLIN, 11. Oktober. Arbeitnehmer
und Arbeitgeber müssen im Jahr 2017
zum Teil deutlich höhere Sozialabgaben
zahlen. Auf Gutverdiener im Osten kom-
men mit dem Jahreswechsel diesmal be-
sonders starke Mehrbelastungen zu: Sie
müssen sich auf einen Anstieg ihrer Ab-
züge vom Bruttolohn um bis zu 47,05
Euro im Monat einstellen. Das zeigen
Berechnungen dieser Zeitung anhand
der neuen Eckwerte und Bemessungs-
grenzen für die Sozialversicherung, die
das Bundeskabinett an diesem Mitt-
woch beschließen will. Daneben sorgt
die schon zuvor beschlossene Anhebung
des Pflegeversicherungsbeitrags um 0,2
Prozentpunkte für höhere Belastungen.

Die Bemessungsgrenzen geben vor,
bis zu welcher Höhe die Löhne beitrags-
pflichtig sind. Die Grenzen werden jähr-
lich nach einer gesetzlichen Formel ent-
sprechend der Lohnentwicklung ange-
passt. Der aktuelle Verordnungsentwurf
des Arbeitsministeriums sieht nun vor,
dass die Grenze für die Renten- und Ar-
beitslosenversicherung im Westen um
150 Euro auf 6350 Euro im Monat steigt.
Im Osten liegt die Grenze bisher niedri-
ger, doch soll sie 2017 nun gleich um 300
Euro auf 5700 Euro steigen. Daneben
steigt die schon vereinheitlichte Grenze
für Kranken- und Pflegeversicherung um
112,50 Euro auf 4350 Euro im Monat.

Ein Arbeitnehmer im Osten, der ein
Bruttogehalt von 5700 Euro hat, musste
damit in diesem Jahr nur auf 5400 Euro
Beiträge zahlen. Von 2017 an werden je-
doch auch auf die übrigen 300 Euro Bei-
träge fällig – und zwar 18,7 Prozent für
die Renten- und 3 Prozent für die Ar-
beitslosenversicherung. Zusammen sind
das 65,10 Euro im Monat oder 781,20
Euro im Jahr. Davon zahlen Arbeitgeber
und Arbeitnehmer je die Hälfte, also
32,55 Euro im Monat.

Mit der höheren Bemessungsgrenze
für Kranken- und Pflegekasse kommen
im betrachteten Fall außerdem weitere
10,15 Euro im Monat hinzu. Daneben
schlägt die Erhöhung des Pflegebeitrags
um 0,2 Prozentpunkte auf 2,55 Prozent
(2,8 Prozent für Kinderlose) zu Buche:
Bei einem Gehalt von 4350 Euro oder
mehr macht sie allein für den Arbeitneh-
mer weitere 4,35 Euro im Monat aus.

Die entsprechend ermittelte Mehrbe-
lastung für West-Arbeitnehmer mit Ge-
hältern von 6350 Euro oder mehr beläuft
sich auf 30,78 Euro im Monat. Das Ge-
setz unterstellt allerdings, dass die Be-
troffenen im Regelfall mindestens durch-
schnittliche Lohnerhöhungen erhalten
und schon deshalb die neuen Bemes-
sungsgrenzen gut verkraften. Der höhe-
re Pflegebeitrag ist indes eine Mehrbelas-
tung, die alle Beitragszahler trifft.

mas. BERLIN, 11. Oktober. Die Entwick-
lungsländer erzielen Fortschritte im
Kampf gegen den Hunger, aber immer
noch hungern 795 Millionen Menschen.
Zudem gelten 8 Prozent der Kinder als
ausgezehrt. Wie aus dem Bericht zum
Welthunger-Index 2016 hervorgeht, ist
in 50 Ländern die Situation „ernst“ oder
„sehr ernst“. Die meisten der sieben Län-
der mit „sehr ernsten“ Werten liegen in
Afrika südlich der Sahara. Im vorliegen-
den Bericht wird zwar kein Land in die
Kategorie „gravierend“ eingestuft, das
bedeutet aber nicht, dass es das nicht
gibt. So konnte für 13 Länder kein Wert
errechnet werden. Aufgrund der Daten
und Berichte internationaler Organisa-
tionen geht man davon aus, dass die
Lage in Syrien, Burundi, Kongo, Eri-
trea, den Komoren, Libyen, Papua-Neu-
guinea, Somalia, Sudan und Südsudan
ernst ist.

Lage in diesen beiden Ländern verdeut-
licht, dass trotz erheblicher Fortschritte
bei der weltweiten Hungerbekämpfung
gewaltsame Konflikte, schlechte Regie-
rungsführung und negative Auswirkun-
gen des Klimawandels auf die Landwirt-
schaft nach wie vor Hunger verursachen
und ein Aktionsplan zur Umgestaltung
unserer Welt dringend erforderlich ist“,
heißt es.

Der Bericht wird vom Internationa-
len Forschungsinstitut für Ernährungs-
politik (IFPRI), Concern Worldwide
und der Welthungerhilfe herausgege-
ben. Er zeigt auch Verbesserungen. Von
2000 bis 2016 konnten 22 Länder ihre
Hungerwerte um mindestens die Hälfte
nach unten drücken. Dazu gehören Ru-
anda, Kambodscha und Myanmar, wo
die Lage vorher besonders übel war.

„Hunger ist der größte vermeidbare
Skandal auf unserem Planeten“, meinte
Entwicklungsminister Gerd Müller
(CSU). Die Weltgemeinschaft hat sich
vorgenommen, Hunger und Armut auf
der Erde bis 2030 komplett zu beseiti-
gen.
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Sozialabgaben steigen für
Gutverdiener kräftig an
Neue Bemessungsgrenzen und höherer Pflegebeitrag

795 Millionen Menschen hungern
Gründe: Krieg, schlechte Regierungen und Klimawandel

Der Ruf nach einem Digitalminister wird lauter
Die Digitalisierung ist ein
politisches Top-Thema. Fast
alle Ministerien fühlen sich zu-
ständig. Braucht Deutschland
einen Internetminister?

Von Henrike Roßbach
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